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Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen (AGB) 
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 
Bestandteil unserer Angebote und Auftragsbestäti-
gungen und gelten für alle unsere Geschäftsbezie-
hungen wie Verträge, Lieferungen und sonstige 
Leistungen, einschliesslich Beratungsleistungen. 
Abweichungen von unseren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, ergänzende Vereinbarungen 
und Nebenabreden sind für uns nur verbindlich, 
wenn sie von uns ausdrücklich und schriftlich bestä-
tigt worden sind. Die übrigen Bedingungen bleiben 
davon unberührt. Einkaufsbedingungen oder ande-
re Geschäftsbedingungen des Kunden sind für uns 
nur verbindlich, sofern wir diese ausdrücklich und 
schriftlich anerkennen. 
 

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbind-
lich. Wir behalten uns Änderungen in Ausführung, 
Material und Preis jederzeit vor. Allfällige Kosten-
voranschläge, Zeichnungen, Software und andere 
Unterlagen, die wir dem Kunden zugänglich ma-
chen, bleiben unser Eigentum. Sie gelten dem 
Kunden als persönlich anvertraut. Unsere Rechte, 
inklusive Urheberrechte, bleiben vollumfänglich 
bestehen. Die übergebenen Dokumente dürfen 
weder vollständig noch auszugsweise Dritten zu-
gänglich gemacht werden. Die Unterlagen sind uns 
auf erstes Verlangen unverzüglich zurückzugeben. 
 

Der Lieferungsvertrag gilt erst mit unserer schriftli-
chen Auftragsbestätigung als abgeschlossen, oder 
wenn der Besteller rechtzeitig und schriftlich die 
Annahme unserer Offerte erklärt. 
 

Unsere Leistungen erfolgen ausschliesslich gemäss 
dem in unserer Auftragsbestätigung spezifizierten 
Lieferumfang. Zusätzliche Leistungen sowie alle 
nachträglichen Änderungen werden, sofern von uns 
akzeptiert, separat verrechnet. 
 

Unsere Preise verstehen sich, sofern nichts ande-
res schriftlich vereinbart wurde, netto, ab Werk, 
unverpackt, ohne Installation und Inbetriebnahme, 
in Schweizer Franken und exklusive Mehrwertsteu-
er. Sämtliche Versandspesen, Transportkosten, 
Gebühren, Abgaben, Zölle und weiteren Steuern, 
sowie sämtliche Bankspesen, gehen zu Lasten des 

Käufers und basieren gegebenenfalls auf den am 
Tag der Auslieferung gültigen Tarifen. Unsere An-
gebotspreise sind verbindlich, sofern die Bestellung 
innerhalb der Gültigkeitsdauer unseres Angebots 
erfolgt. Preisänderungen bleiben vorbehalten. 
 

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, 
sind Zahlungen innert 30 Tagen nach Rechnungs-
stellung, netto, ohne Abzüge oder Rückbehalte etc. 
zu leisten. Die Zurückhaltung oder Kürzung von 
Zahlungen wegen Beanstandungen oder die Ver-
rechnung von Gegenforderungen ist nicht gestattet. 
Wir behalten uns das Recht vor, auf verspätete 
Zahlungen einen Verzugszins von 5 % pro Jahr zu 
erheben. Für weitere Lieferungen können wir die 
vorgängige Begleichung von Ausständen sowie 
Vorauszahlungen bzw. gesicherte Zahlungen ver-
langen. Bedingen Aufträge die Bindung grösserer 
Geldmittel, so sind wir berechtigt, Vorauszahlungen 
zur Deckung unserer Aufwendungen zu verlangen. 
Die Höhe der Vorauszahlungen und deren Fälligkeit 
werden in unserer Auftragsbestätigung festgehal-
ten. Für nach Verzugseintritt entstehende Mahnkos-
ten berechnen wir - jeweils ab der 2. Mahnung - 
eine Kostenpauschale in Höhe von Fr. 20.-- pro 
Mahnung. Weitergehende Ansprüche bleiben da-
von unberührt. 
 

Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftrags-
bestätigung, sofern die Abklärung aller technischen 
Einzelheiten und der Eingang der allenfalls verein-
barten Anzahlung erfolgt ist. Die Lieferfrist ist ein-
gehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbe-
reitschaftsmeldung an den Besteller abgesendet 
worden ist. Massnahmen im Rahmen von Arbeits-
kämpfen, kriegerischen Handlungen, Rohmaterial-
mangel, Werkzeugschäden, usw., welche die Liefe-
rung verzögern, verunmöglichen, unverhältnismäs-
sig erschweren oder verteuern, verlängern die Lie-
ferzeit angemessen oder entbinden uns von unse-
ren Lieferverpflichtungen. Das Nichteinhalten einer 
Lieferfrist berechtigt den Besteller weder zum Rück-
tritt vom Vertrag, noch zur Geltendmachung von 
Schadenersatzforderungen jeglicher Art. Für den 
Fall, dass ein Lieferant von uns trotz vertraglicher 
Verpflichtung die bestellte Ware nicht mehr liefert 
und dies zu einem nicht nur vorübergehenden Leis-
tungshindernis führt, sind wir zum Rücktritt berech-
tigt. Im Falle unseres Rücktrittes werden wir Sie 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informie-
ren und bereits erbrachte Gegenleistungen erstat-
ten.  
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Der Gefahrenübergang an den Käufer erfolgt bei 
Bereitstellung der Ware zur Verladung bzw. Abho-
lung. Wird der Versand ohne unser Verschulden 
verzögert, so lagert die Ware bei uns auf Rechnung 
und Gefahr des Käufers. Der Transport der Ware 
erfolgt gemäss Anweisungen und auf Rechnung 
des Käufers. Die Versicherung gegen Schäden 
jeglicher Art obliegt dem Käufer.  
 

Der Käufer hat uns allfällige Mängel innerhalb von 5 
Werktagen nach Erhalt der Lieferung bzw. Leistung 
schriftlich mitzuteilen, andernfalls die Lieferung oder 
Leistung als genehmigt gilt. Maschinen sind zur 
Überprüfung in Betrieb zu nehmen. Der Mangel ist 
zu dokumentieren und entsprechend nachzuwei-
sen. Nachträgliche Beanstandungen werden nicht 
akzeptiert. Bei einer Installation durch unser eige-
nes Personal vor Ort, gilt die Ware an dem Tag 
angenommen und betriebsbereit, an dem wir dem 
Besteller die Betriebsbereitschaft der betreffenden 
Waren gemeldet haben. 
 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis 
zum Eingang aller Zahlungen vor. Zudem behalten 
wir uns vor, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleis-
tungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutre-
ten, wenn Umstände eintreten oder uns bekannt 
werden, durch die unsere Forderungen gefährdet 
erscheinen. In den Fällen von vernünftigerweise 
irreversiblen Sachverbindungen erlangen wir Mitei-
gentum an der neuen Sache gemäss Wertanteil 
des uns gehörenden Bestandteils. 
 

Wir behalten uns vor, jederzeit Konstruktionsände-
rungen an unseren Produkten vorzunehmen, je-
doch ohne Verpflichtung, die Änderungen auch bei 
früher gelieferten Geräten durchführen zu müssen. 
Die Garantiefrist beträgt 12 Monate ab Lieferdatum 
bei Einschichtbetrieb; bei Mehrschichtbetrieb redu-
ziert sich die Garantiefrist proportional. Mängel sind 
uns innerhalb der Garantiefrist schriftlich anzuzei-
gen. Mängel an allen Teilen, welche innerhalb der 
Garantiefrist bei sachgemässer Bedienung und 
Wartung sowie normaler Beanspruchung nach-
weisbar infolge fehlerhafter Konstruktion, schlechter 
Materialien oder mangelhafter Verarbeitung entste-
hen, werden von der Garantie erfasst. Solche Teile 
werden nach unserer Wahl unentgeltlich ersetzt, 
ausgebessert oder vergütet. Ersetzte Teile fallen in 
unser Eigentum. Allfällige Reisezeiten, unverschul-
dete Wartezeiten, Reisekosten unseres Serviceper-
sonals sowie Verpackungs- und Transportkosten 
von Ersatzteilen und Ersatzlieferungen gehen zu 

Lasten des Käufers. Teile, die einem natürlichen 
Verschleiss unterliegen, sind von der Garantie aus-
geschlossen. Technische Mängel berechtigen nicht 
zum Aufschub fälliger Zahlungen. Ist der Käufer mit 
seinen Zahlungen in Verzug, sind wir bis zur Erfül-
lung der Zahlungsverpflichtung von unserer Garan-
tieverpflichtung entbunden. Die Verwendung von 
Verbrauchsmaterialien und Zubehör anderer Her-
steller an unseren Maschinen kann zu Einschrän-
kungen der Funktionalität und des Reinigungser-
gebnisses führen. Durch die Verwendung von Pro-
dukten anderer Hersteller erlischt unsere Garantie-
verpflichtung mit sofortiger Wirkung. 
 

Unsere Haftung beschränkt sich in allen Fällen auf 
direkte Schäden und erlischt im Falle von Fahrläs-
sigkeit, Fehlbedienung, Vernachlässigung, Unfall, 
Eingriffen durch Unbefugte und Vornahme von Än-
derungen durch Drittpersonen ohne unser schriftli-
ches Einverständnis. Für weitergehende Ansprüche 
wie z.B. Folgeschäden, Betriebsunterbrüche, Ge-
winnminderung und –ausfall etc. übernehmen wir 
keine Haftung. 
 

Sowohl Erfüllungsort als auch Gerichtsstand für alle 
sich aus dem Rechtsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist CH-8484 
Weisslingen/Schweiz. 
 

Das Rechtsverhältnis untersteht ausschliesslich 
Schweizerischem Recht. 
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen  sind 
verbindlich. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig sein, 
so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht. Die ungültige Bestimmung wird 
ersetzt durch eine gesetzlich zulässige, dem Sinn 
nach möglichst ähnliche Bestimmung. 
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